
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1942/7/22 8RG35/42 - GZ
vom OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.07.1942

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z7 H4

AußStrG §16 BII2bl

AußStrG §16 BII2c

Rechtssatz

RG 22.7.1942, VIII 35

Eine in einem Abhandlungsverfahren vorgekommene verfahrensrechtliche Nichtigkeit muß in diesem Verfahren

geltendgemacht werden. Dem steht die formelle Rechtskraft der Einantwortung nicht entgegen. Das

Abhandlungsgericht kann die Beteiligung jedoch auf den Rechtsweg weisen.
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